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Bitte auf der nächsten Seite unterschreiben 

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
An den  
Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau e.V. 
Obere Stadt 1 
84130 Dingolfing 
 

 

Vereinbarung zum Kiebitz-Schutz 2024 
 

Bewirtschafter:  Telefon:  

Adresse: 
 

E-Mail: 
 

Bankname: 
 

IBAN: 
 

 

Auf folgenden Flächen werden 2024 Kiebitzschutz-Maßnahmen beantragt:  

Gemarkung Flurstück oder  
Feldstück-Nr. 

Maßnahmenvariante  
(bitte ankreuzen) 

Maßnahmen-
fläche (in ha)  

    

    

    

    

 

Maßnamenoptionen 
 

 
Maßnahme 1 Beschreibung 

Hektar-
satz  

M-0  Bewirtschaftungs-
ruhe bis 30.04. 

Die Bewirtschaftungsruhe dauert von 15.03. bis 30.04. 
200 € 

M-1  Bewirtschaftungs-
ruhe bis 10.05. 

Die Bewirtschaftungsruhe dauert von 15.03. bis 10.05. 
400 € 

M-2 2 Bewirtschaftungs-
ruhe bis 20.05. 

Die Bewirtschaftungsruhe dauert von 15.03. bis 20.05. 
600 € 

M-3  Belassen von Feucht-
stellen und Kiebitz- 

inseln im Acker 3 

Um die Lebensraumeignung zu erhöhen, können feuchte 
Senken und Kiebitzinseln auf Ackerflächen bei der Bewirt-
schaftung ausgespart werden. Dazu sollte eine Fläche von 
mindestens 50 m x 50 m offengehalten werden. Die Bewirt-
schaftungsruhe dauert von 15.03. bis 30.06. 

936 € 

1     Die Flächen dürfen im Zeitraum der Bewirtschaftungsruhe nicht bewirtschaftet bzw. befahren werden. 
2     Voraussetzung für den Abschluss der Maßnahme ist das Feststellen einer Kiebitz-Brut. Andernfalls M-0 Entschädigung. 
3     Im Mehrfachantrag an das AELF beim entsprechenden Feldstück den Haken bei „Ich beabsichtige die Anlage einer  

Bejagungsschneise/Blühstreifen.“ zu setzen.



 

 
 

 

 

   

    

 

Beantragungsfrist: Bis 12. April 2024.  
 

Hinweis für Bewirtschafter:  

Förderfähig sind Flächen, auf denen vor dem 15.03. noch keine Ansaat stattgefunden hat.  

 

Auf Flächen mit sehr dichter bzw. hoher Mulchsaat, die deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als 

Brutplatz angenommen werden, kann für die Bearbeitung vor dem 15. März 2024 30 € gezahlt werden. 

Bitte fragen sie dafür die zuständigen Sachbearbeiter: 

 

 
Westliches Isarmoos  

Dr. Marie-Therese Krieger 

E-Mail: marie.therese. 

krieger@lbv.de 

Tel: 0171 6507122 

Mittleres Isarmoos  

Jonas Petschko 

E-Mail: jonas.petschko@ 

landkreis-dingolfing-

landau.de 

Tel: 0177 7040501 

Östliches Isarmoos  

Susanna Hanke  

E-Mail: susanna.hanke@ 

landkreis-dingolfing-

landau.de 

Tel: 0173 9102690 

 
 

 
Ich versichere, dass auf der/den beantragten Flächen keine Überschneidung mit Agrarumwelt-  
und Klimamaßnahmen (AUM) besteht.    
 
 
Ort, Datum   
Unterschrift Bewirtschafter  
(kann nachgereicht werden) 

 

 
 
Vom Landschaftspflegeverband auszufüllen 

Genehmigt: vollständig ☐   |   teilweise ☐   |   nicht ☐     

Auf die Maßnahmen K60 und K61 im KULAP-Programm wurde hingewiesen. ☒ 

 

 

Ort, Datum  

Unterschrift LPV   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Angefertigt am 29.02.2024, LPV DGF 
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